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§ 4 NahVG Sicherung der
Nahversorgung und der

Wettbewerbsfahigkeit

NahVG - Verbesserung der Nahversorgung und der Wettbewerbsbedingungen

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 03.08.2025

1. (1)Unternehmer sind, soweit in anderen Rechtsvorschriften nichts Gegenteiliges bestimmt ist, insbesondere bei
der Auswahl der Letztverkaufer frei. Unternehmer, die Ublicherweise an Letztverkaufer liefern, kdnnen zum
Vertragsabschluf? verpflichtet werden, wenn durch die Nichtbelieferung eines Letztverkaufers die Nahversorgung
gefahrdet oder die Wettbewerbsfahigkeit des Letztverkaufers bei derjenigen Warengattung, zu der die nicht
gelieferte Ware gehort, wesentlich beeintrachtigt wird.

2. (2)Die Nahversorgung ist dann gefahrdet, wenn es einer maf3geblichen Anzahl von Verbrauchern nicht méglich
ist, die zur Befriedigung der notwendigen Bedurfnisse des taglichen Lebens dienenden Waren unter zumutbarem
Zeit- und Kostenaufwand ohne Benutzung eines Kraftfahrzeuges oder offentlichen Verkehrsmittels zu kaufen.

3. (3)Die Lieferpflicht ist gegen Zahlung Zug um Zug und unter Bedachtnahme auf die Bedingungen, die
vergleichbaren Letztverkaufern gewahrt werden, sowie unter Bertcksichtigung der Liefermdglichkeit des
Lieferanten anzuordnen.

4. (4)Eine solche Lieferpflicht darf insbesondere in jenen Fallen nicht angeordnet werden, in denen die Belieferung

1. a)dem Lieferanten wirtschaftlich unzumutbar ist oder
2. b)gegen ein Gesetz oder gegen die guten Sitten verstol3en wirde.

5. (5)Die Lieferpflicht ist auf Antrag zu widerrufen, wenn die fur ihre Anordnung mafRRgebenden Griinde weggefallen
sind. Wird die Existenz von Mitbewerbern durch die Lieferpflicht wesentlich beeintrachtigt, so ist diese auf Antrag
einzuschranken oder zu widerrufen.

In Kraft seit 01.10.1977 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 4 NahVG Sicherung der Nahversorgung und der Wettbewerbsfähigkeit
	NahVG - Verbesserung der Nahversorgung und der Wettbewerbsbedingungen


